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Bekanntmachung der Gemeinde Farnstädt 
 

Beschluss des Gemeinderates aus der Sitzung vom 09.04.2014 
aus dem öffentlichen Sitzungsteil 
• Beschluss-Nr. 2014-22/144 
Durchführungsvertrag gemäß § 12 BauGB zum vorzeitigen vorhabenbezogenen  
Bebauungsplan Sondergebiet „Biogasanlage“ in Farnstädt zwischen der Fa.  
Querfurter Frischei GmbH & Co. KG, Querfurter Weg 1 in 06279 Farnstädt und  
der Gemeinde Farnstädt   

 
Beschlusstext: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Farnstädt   beschließt    den Abschluss des vorliegenden 
Durchführungsvertrages zum vorzeitigen vorhabenbezogenen Bebauungsplan Sondergebiet 
„Biogasanlage“ Farnstädt (laut Anlage) zwischen der Fa. Querfurter Frischei GmbH & Co. KG, 
Querfurter Weg 1 in 06279 Farnstädt und der Gemeinde Farnstädt. Der Bürgermeister wird  
ermächtigt diesen Vertrag für die Gemeinde Farnstädt zu unterzeichnen. 
 
 
Mylich 
Bürgermeister 
 

 

 

 

Bekanntmachung der Gemeinde Steigra 
 
Beschluss des Gemeinderates aus der Sitzung vom 06.05.2014 
aus dem öffentlichen Sitzungsteil 
• Beschluss-Nr. 2014-29/125 
Aufhebung des Beschlusses-Nr. 2011-14/073 vom 01.12.2011 - Aufstellungsbeschluss  
eines Bebauungsplanes "Solarpark Deponie Steigra" der Gemeinde Steigra 
 

Beschlusstext: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Steigra   beschließt   die Aufhebung des  
Beschlusses-Nr. 2011-14/073 vom 01.12.2011 - Aufstellung eines  
Bebauungsplanes „Solarpark Deponie Steigra“ zur Errichtung von Photovoltaikanlagen.  
Begründung 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplangebietes liegt innerhalb des 
Landschaftsschutzgebietes „Unstrut-Triasland“, so dass eine Genehmigungsfähigkeit des 
Bebauungsplanes nicht gegeben ist. 
 

 

Wrede 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung des Trinkwasser- und Abwasserbetriebes 
Weida-Land AöR  
 

Trinkwasser- und Abwasserbetrieb Weida-Land AöR 
- Die Vorsitzende des Verwaltungsrates - 
Sitz: 06268 Nemsdorf-Göhrendorf, Hauptstraße 43 
 
 

 

Einladung 
 
zur öffentlichen Sitzung des Verwaltungsrates des Trinkwasser- und Abwasserbetriebes  
Weida-Land AöR  am  
 
 Montag, den 19.05.2014 um 19.00 Uhr 
 in das Freizeitzentrum Esperstedt, Pflaumenweg 1 

in 06268 Obhausen - OT Esperstedt 
 
 
Tagesordnung: 

1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Feststellung der Ladungsfrist 
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
4. Genehmigung der Tagesordnung 
5. Bestätigung des Protokolls des Verwaltungsrates vom 02.12.2013 
6. Beratung und Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 2014 und dem dazugehörigen 

Beteiligungsbericht 
7. Beratung und Beschlussfassung zur Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes  
8. Einwohnerfragestunde 

 
geschlossener Teil: 

9. Beschluss zur Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2013 
10. Informationen 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Roswitha Meyer 
Vorsitzende des Verwaltungsrates 
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Bekanntmachung des Unterhaltungsverbandes „Untere Saale“;   
Halle (Saale) 
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